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1 Gutachterinnen und Gutachter des Peer-Reviews 

Name Institution / Unternehmen Funktion im Verfahren 

Mario Estermann Seminar für die Ausbildung und Fort-

bildung der Lehrkräfte Stuttgart (Be-

rufliche Schulen) 

Vertreters der Schulverwaltung  (Be-

nannter des Kultusministeriums) 

Prof. Dr.-Ing Marcus Wagner OTH Regensburg Externer Vertreter der Wissenschaft 

Dr.-Ing. Bernard Hunold ZF Friedrichshafen AG Externer Vertreter der industriellen Be-

rufspraxis 

Dipl.-Gwl. Jörg Wieland Seminar für die Ausbildung und Fort-

bildung der Lehrkräfte Weingarten 

Vertreter des staatlichen Seminars 

Prof. Dr. Stefan Kruse Pädagogische Hochschule Weingar-

ten 

Vertreter der Pädagogischen Hoch-

schule Weingarten 

Benjamin Merschen Claude-Dornier-Schule Absolvent, Vertreter der schulischen 

Berufspraxis 

Monja Leitgeb OTH Regensburg Externe Studierende 

Prof. Dr. Sebastian Mauser  

 

 

 

 

Hochschule  

Ravensburg-Weingarten 

Prorektor für Studium, Lehre und Quali-

tätsmanagement 

Prof. Dr.-Ing. Thomas Glogowski Dekan der Fakultät Maschinenbau 

Prof. Dr.-Ing. Thorsten Weiss Vertreter der Nachbarfakultät 

Prof. Dr.-Ing. Stefan Elser Vertreter der Gleichstellung 

Johannes Horvath Vertreter der Studierendenschaft der 

RWU 
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2 Studiengangprofil  

In Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten und dem Staatlichen Seminar für Didaktik 
und Lehrerbildung Weingarten bietet die Hochschule Ravensburg-Weingarten ein aus Bachelor- und Mas-
terstudium bestehendes gemeinsames Studienangebot „Höheres Lehramt an beruflichen Schulen (Gewer-
belehrer/-in)“ an. 

Der vorliegende Bachelorstudiengang ist der erste Teil dieses Angebots und bietet den Studierenden so-
wohl eine vollumfängliche Berufsqualifizierung zur Ingenieurin/ zum Ingenieur als auch die Möglichkeit, 
über den Masterstudiengang „Höheres Lehramt an beruflichen Schulen für Fahrzeug- und Fertigungstech-
nik (Gewerbelehrer/-in)“ sich für den Lehrdienst an beruflichen Schulen zu qualifizieren. 

Im Grundstudium, das drei Semester umfasst, werden technische und pädagogische Grundlagen vermit-
telt. Das technische fachliche Profil des Studiengangs entspricht weitgehend dem Studiengang „Fahrzeug-
technik“. Die zusätzlichen pädagogischen Fächer und Praktika umfassen ca. 15 Prozent des Zeitaufwands 
im Studium und tragen dazu bei, dass begründet entschieden werden kann, nach dem erfolgreichen Ab-
schluss des Bachelorstudiengangs den genannten Masterstudiengang fortzuführen oder als Ingenieur/-in 
in die Berufswelt einzusteigen. 

Das Hauptstudium sieht ein verpflichtendes praktisches Studiensemester vor, in welchem die Studieren-
den selbstständig ein Projekt aus ihrer späteren Arbeitswelt bearbeiten. Zudem werden fachwissenschaft-
liche, berufspädagogische und fachdidaktische Inhalte gelehrt. Den Abschluss des Studiums bildet die Ba-
chelor-Arbeit, die an der Hochschule Ravensburg-Weingarten oder in Kooperation mit Unternehmen ange-
fertigt wird. 

 

3 Zusammenfassende Beurteilung durch die Peergroup 

3.1 Umgang mit den Empfehlung der letzten Akkreditierung 

Folgende Empfehlungen wurden bei der letzten Akkreditierung vom 15.12.2016 ausgesprochen: 

a) Die Gutachtergruppe empfiehlt das wissenschaftliche Arbeiten und die wissenschaftliche Metho-
denkenntnis zu verdeutlichen und zu stärken. 

b) Desgleichen sollen die Modulbezeichnungen aussagekräftiger formuliert werden und vorhandene 
neuere Entwicklungen im Studiengangprofil verdeutlich werden. 

c) Eine frühzeitige Information der Bewerberinnen und Bewerber sowie der Studierenden über Berufs-
möglichkeiten und Einstiegsbedingungen in den öffentlichen Dienst wird empfohlen. 

Die Studiengangleitung hat die Empfehlungen der letzten Akkreditierung wie folgt im Curriculum des Studi-
engangs umgesetzt: 

a) Wissenschaftliches Arbeiten der Studierenden wurde in den fachwissenschaftlichen Modulen ge-
stärkt, insbesondere durch den Ausbau projektbezogener Anteile und angeleiteter wissenschaftli-
cher Anwendung von Lehrinhalten (so bereits im 2. Semester explizit im Modul Werkstoffkunde 2 im 
Werkstoffprüfpraktikum und in der nachhaltigen Entwicklung). 

Die wissenschaftliche Methodenkenntnis wird in fachdidaktischen Modulen an der PH vertieft be-
handelt:  
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- Fachdidaktische Grundlagen (wissenschaftliche Grundlagen der didaktischen Modelle, lernzielori-
entierte (curriculare) und lernfeldstrukturierte Didaktik); 

- Pädagogische Berufsorientierung (wissenschaftstheoretische Positionen in der Erziehungswis-
senschaft, qualitative & quantitative Methoden in der Erziehungswissenschaft) 

b) Die Modulbezeichnungen wurden dahingehend gewählt, dass die Zusammenhänge zwischen auf-
bauenden Modulen klar ersichtlich sind (z.B. Technische Mechanik 1-3).  

c) Eine frühzeitige Information der Bewerber*innen sowie der Studierenden über Berufsmöglichkeiten 
und Einstiegsbedingungen in den öffentlichen Dienst wird in Form einer Informationsveranstaltung 
gewährleistet. Diese wird jedes Semester angeboten. Neben den Studiendekan*innen der RWU neh-
men ein Vertreter der PH Weingarten sowie des Staatlichen Seminars Weingarten teil. Im Studien-
gang Fahrzeugtechnik PLUS wurde weiterhin eine FAQ-Liste erstellt mit Informationen zum Verlauf 
des Masterstudiums sowie des Referendariats und der Verbeamtung. Diese stößt insbesondere 
beim Quereinstieg in das Studium Fahrzeugtechnik PLUS auf große Resonanz, da hier naturgemäß 
das Informationsdefizit besonders hoch ist. 

Für die Erstsemester wurde ein „Begrüßungsstammtisch“ etabliert, an dem neben dem Studiende-
kan auch Studierende aus höheren Semestern sowie ehemalige Studierende teilnehmen, die bereits 
im Referendariat sind. Dies trägt zu einer besseren Vernetzung der Studierenden untereinander so-
wie einem Informationsaustausch zwischen erfahrenen Studierenden und Erstsemestern bei. 

Die Gutachtergruppe sieht die Empfehlungen als weitestgehend umgesetzt. 

 

3.2 SWOT-Analyse 

Die Peergroup stellt als Chance des Studiengangs heraus, dass durch die Standortnähe der RWU, der PH 
Weingarten und des Staatlichen Seminars Weingarten eine bessere Vernetzung des Lehrpersonals möglich 
ist. Eine weitere Chance sehen die Gutachter darin dass zukünftig Englisch-Kompetenzen im Rahmen der 
Fachvorlesungen erlernt werden. 

Eine Gefahr des Studiengangs sieht die Peergroup darin, das der Studiengang Studieninhalte unterschiedli-
cher und großer Bereiche (fachliche, pädagogische/ didaktische Inhalte und praktische Kenntnisse) abde-
cken muss. Daher besteht das Risiko einer „Verzettelung“. Zudem besteht die Gefahr, dass praxisnahe Fra-
gestellungen zu wenig Berücksichtigung finden. Insbesondere steht die Frage im Raum, ob praxisnahes KFZ-
Wissen und Fertigungstechnik-Wissen in ausreichendem Maße vermittelt werden. Die Gutachter stellen zu-
dem fest dass einen polyvalenten Abschluss in der Regelstudienzeit zu erreichen, einen gewissen „Spagat“ 
unerlässlich macht. Eine weitere Gefahr sehen die Peers darin dass Studienanfänger*innen ohne betriebli-
che Ausbildung oder Vorpraktikum möglicherweise auf die erste Schulpraxisphase nicht ausreichend vor-
bereitet sind. 

Die Peergroup hebt eine Anzahl an Stärken des Studiengangs hervor, unter anderem die solide Ausbildung 
mit breitgefächertem Wissen, die teils innovativen Lehrformate insbesondere auch in Kooperation mit In-
dustrieunternehmen, und die sehr guten beruflichen Perspektiven durch die Kombination aus Ingenieurs- 
und Lehramtsausbildung. Positiv fällt den Gutachtern zudem auf dass Grundlagen zu Fahrzeugtechnik und 
Fertigungstechnik im neuen Curriculum bereits im ersten Semester gelehrt werden und  praktische Projekte 
ein wichtiger Bestandteil des Curriculums sind. Es werden ein Rahmen und geeignete Möglichkeiten für den 
Austausch von Studierenden unterschiedlicher Fachsemester geschaffen. Für leistungsschwächere Studie-
rende gibt es gute Unterstützungsmaßnahmen und Beratungsangebote. Die Standortnähe der Hochschulen 
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– RWU und PH – und des Seminars Weingarten bietet viele Vorteile und ermöglicht kurze Wege, stellen die 
Gutachter fest. Die Zukunftsfähigkeit sichert der Studiengang durch Anpassung der Lehrinhalte an E-Mobi-
lität und neue Entwicklungen. Studierende werden unter anderem in Hochvoltsystemen unterwiesen. 

Als eine Schwäche des Studiengangs stellt die Peergroup die nicht immer optimale Kommunikation zwi-
schen der PH Weingarten und der RWU heraus, so dass es teilweise zu organisatorischen Problemen, wie 
Terminüberschneidungen oder Unklarheiten bei der Kursbelegung kommt. Zudem sind bei den beteiligten 
Einrichtungen und Standorten die Zuständigkeiten nicht immer klar erkennbar. Der Studienstart gestaltet 
sich aufgrund unterschiedlicher Systeme und Modalitäten an den beiden Hochschulen als schwierig. Des 
Weiteren stellt es sich schwierig dar, alle relevanten Bereiche des Studiums – Ingenieurswissenschaft (Fahr-
zeug-technik und Fertigungstechnik), Pädagogik/Didaktik und praktische Kenntnisse einer beruflichen Aus-
bildung – ausreichend zu berücksichtigen. 

 
3.3 Erfüllung der Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen 

Die Gutachtergruppe sieht die Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen, soweit sie für den Studi-
engang relevant sind, mit nachstehenden Ausnahmen als erfüllt an:  

Formale Kriterien für Studiengänge 
Kriterium Status Bemerkung 
§ 7 Modularisierung   

(1) Die Studiengänge sind in Studieneinheiten (Module) zu 
gliedern, die durch die Zusammenfassung von Studieninhal-
ten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. Die Inhalte ei-
nes Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel inner-
halb von maximal zwei aufeinander folgenden Semestern 
vermittelt werden können; in besonders begründeten Aus-
nahmefällen kann sich ein Modul auch über mehr als zwei Se-
mester erstrecken. […] 

erfüllt  Der Studiengang ist in einheitliche Module 
à 5 ECTS gegliedert. Lediglich das Projekt 
und das Praktikum Fahrzeugtechnik im 5. 
und 6. Semester erstrecken sich über 
zwei Semester.  

(2) Die Beschreibung eines Moduls soll mindestens enthal-
ten: 

1. Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls, 

2. Lehr- und Lernformen, 

3. Voraussetzungen für die Teilnahme, 

4. Verwendbarkeit des Moduls, 

5. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 
entsprechend dem European Credit Transfer System (ECTS-
Leistungspunkte), 

6. ECTS-Leistungspunkte und Benotung, 

7. Häufigkeit des Angebots des Moduls, 

8. Arbeitsaufwand und 

9. Dauer des Moduls. 

erfüllt  
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Formale Kriterien für Studiengänge 
Kriterium Status Bemerkung 
(3) Unter den Voraussetzungen für die Teilnahme sind die 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine erfolgrei-
che Teilnahme und Hinweise für die geeignete Vorbereitung 
durch die Studierenden zu benennen. Im Rahmen der Ver-
wendbarkeit des Moduls ist darzustellen, welcher Zusam-
menhang mit anderen Modulen desselben Studiengangs be-
steht und inwieweit es zum Einsatz in anderen Studiengän-
gen geeignet ist. Bei den Voraussetzungen für die Vergabe 
von ECTS-Leistungspunkten ist anzugeben, wie ein Modul 
erfolgreich absolviert werden kann (Prüfungsart, -umfang, -
dauer). 

erfüllt Die Beschreibungen bei Voraussetzungen 
und Verwendbarkeit sind noch verbesse-
rungswürdig. 

§ 8 Leistungspunktesystem   

(1) Jedem Modul ist in Abhängigkeit vom Arbeitsaufwand für 
die Studierenden eine bestimmte Anzahl von ECTS-Leis-
tungspunkten zuzuordnen. Je Semester sind in der Regel 30 
ECTS-Leistungspunkte zu Grunde zu legen. Ein ECTS-Leis-
tungspunkt entspricht einer Gesamtarbeitsleistung der Stu-
dierenden im Präsenz- und Selbststudium von 25 bis höchs-
tens 30 Zeitstunden. Für ein Modul werden ECTS-Leistungs-
punkte gewährt, wenn die in der Prüfungsordnung vorgese-
henen Leistungen nachgewiesen werden. Die Vergabe von 
ECTS-Leistungspunkten setzt nicht zwingend eine Prüfung, 
sondern den erfolgreichen Abschluss des jeweiligen Moduls 
voraus. 

erfüllt  

 

 

(2) Für den Bachelorabschluss sind nicht weniger als 180 
ECTS-Leistungspunkte nachzuweisen. Für den Masterab-
schluss werden unter Einbeziehung des vorangehenden Stu-
diums bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss 300 
ECTS-Leistungspunkte benötigt. […] 

erfüllt  Im Bachelorstudiengang Fahrzeugtech-
nik PLUS sind es 210 ECTS. 

 

(3) Der Bearbeitungsumfang beträgt für die Bachelorarbeit 6 
bis 12 ECTS-Leistungspunkte und für die Masterarbeit 15 bis 
30 ECTS-Leistungspunkte. […]  

erfüllt 

 

In besagtem Studiengang sind es 12 ECTS 
für die Bachelorarbeit und 3 ECTS für ein 
Begleitseminar. 

§ 9 Besondere Kriterien für Kooperationen mit nichthoch-
schulischen Einrichtungen 

  

(1) Umfang und Art bestehender Kooperationen mit Unter-
nehmen und sonstigen Einrichtungen sind unter Einbezug 
nichthochschulischer Lernorte und Studienanteile sowie der 
Unterrichtssprachen vertraglich geregelt und auf der Inter-
netseite der Hochschule beschrieben. Bei der Anwendung 
von Anrechnungsmodellen im Rahmen von studiengangbe-
zogenen Kooperationen ist die inhaltliche Gleichwertigkeit 
anzurechnender nichthochschulischer Qualifikationen und 
deren Äquivalenz gemäß dem  angestrebten Qualifikations-
niveau nachvollziehbar dargelegt. 

erfüllt 

 

 

(2) Im Fall von studiengangbezogenen Kooperationen mit 
nichthochschulischen Einrichtungen ist der Mehrwert für die 
künftigen Studierenden und die gradverleihende Hochschule 
nachvollziehbar dargelegt. […] 

Nicht  
relevant 
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Fachlich-inhaltliche Kriterien für Studiengänge […] 
Kriterium Status Bemerkung 

§ 11 Qualifikationsziele und Abschlussniveau   

(1) Die Qualifikationsziele und die angestrebten Lernergeb-
nisse sind klar formuliert und tragen den in Artikel 2 Absatz 
3 Nummer 1 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages ge-
nannten Zielen von Hochschulbildung nachvollziehbar Rech-
nung. Die Dimension Persönlichkeitsbildung umfasst auch 
die künftige zivilgesellschaftliche, politische und kulturelle 
Rolle der Absolventinnen und Absolventen. Die Studierenden 
sollen nach ihrem Abschluss in der Lage sein, gesellschaftli-
che Prozesse kritisch, reflektiert sowie mit Verantwortungs-
bewusstsein und in demokratischem Gemeinsinn maßgeb-
lich mitzugestalten. 

erfüllt  

 

 

(2) Die fachlichen und wissenschaftlichen oder künstleri-
schen 

Anforderungen umfassen die Aspekte Wissen und Verste-
hen (Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Wis-
sensverständnis), Einsatz, Anwendung und Erzeugung von 
Wissen oder Kunst (Nutzung und Transfer, wissenschaftli-
che Innovation), Kommunikation und Kooperation sowie wis-
senschaftliches oder künstlerisches Selbstverständnis und 
Professionalität und sind stimmig im Hinblick auf das ver-
mittelte Abschlussniveau. 

erfüllt  

 

 

(3) Bachelorstudiengänge dienen der Vermittlung wissen-
schaftlicher Grundlagen, Methodenkompetenz und berufs-
feldbezogener Qualifikationen und stellen eine breite wis-
senschaftliche Qualifizierung sicher. Konsekutive Master-
studiengänge sind als vertiefende, verbreiternde, fachüber-
greifende oder fachlich andere Studiengänge ausgestaltet. 
Weiterbildende Masterstudiengänge setzen qualifizierte be-
rufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 
Jahr voraus. Das Studiengangskonzept weiterbildender 
Masterstudiengänge berücksichtigt die beruflichen Erfah-
rungen und knüpft zur Erreichung der Qualifikationsziele an 
diese an. Bei der Konzeption legt die Hochschule den Zusam-
menhang von beruflicher Qualifikation und Studienangebot 
sowie die Gleichwertigkeit der Anforderungen zu konsekuti-
ven Masterstudiengängen dar. Künstlerische Studiengänge 
fördern die Fähigkeit zur künstlerischen Gestaltung und ent-
wickeln diese fort. 

erfüllt  

 

 

§ 12 Schlüssiges Studiengangskonzept und adäquate Um-
setzung 

  

(1) Das Curriculum ist unter Berücksichtigung der Festgeleg-
ten Eingangsqualifikation und im Hinblick auf die Erreich-
barkeit der Qualifikationsziele adäquat aufgebaut. Die Quali-
fikationsziele, die Studiengangsbezeichnung, Abschluss-
grad und -bezeichnung und das Modulkonzept sind stimmig 
aufeinander bezogen. Das Studiengangskonzept umfasst 

erfüllt  

 

Es gab im Vergleich zur letzten SPO (2016) 
nur punktuelle Änderungen. 
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Fachlich-inhaltliche Kriterien für Studiengänge […] 
Kriterium Status Bemerkung 
vielfältige, an die jeweilige Fachkultur und das Studienfor-
mat angepasste Lehr und Lernformen sowie gegebenenfalls 
Praxisanteile. Es schafft geeignete Rahmenbedingungen zur 
Förderung der studentischen Mobilität, die den Studieren-
den einen Aufenthalt an anderen Hochschulen ohne Zeitver-
lust ermöglichen. Es bezieht die Studierenden aktiv in die 
Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ein (studierenden-
zentriertes Lehren und Lernen) und eröffnet Freiräume für 
ein selbstgestaltetes Studium. 

 

(2) Das Curriculum wird durch ausreichendes fachlich und 
methodisch-didaktisch qualifiziertes Lehrpersonal umge-
setzt. Die Verbindung von Forschung und Lehre wird ent-
sprechend dem Profil der Hochschulart insbesondere durch 
hauptberuflich tätige Professorinnen und Professoren so-
wohl in grundständigen als auch weiterführenden Studien-
gängen gewährleistet. Die Hochschule ergreift geeignete 
Maßnahmen der Personalauswahl und -qualifizierung. 

erfüllt  

 

 

(3) Der Studiengang verfügt darüber hinaus über eine ange-
messene Ressourcenausstattung, insbesondere nichtwis-
senschaftliches Personal, Raum- und Sachausstattung, ein-
schließlich IT-Infrastruktur, Lehr- und Lernmittel. 

erfüllt  

 

Allgemein bekannt ist der Umstand, dass 
bei der Ausstattung des Mittelbaus im Be-
reich der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften Defizite bestehen. 

(4) Prüfungen und Prüfungsarten ermöglichen eine aussage-
kräftige Überprüfung der erreichten Lernergebnisse. Sie 
sind modulbezogen und kompetenzorientiert. 

erfüllt  

 

 

(5) Die Studierbarkeit in der Regelstudienzeit ist gewährleis-
tet. Dies umfasst insbesondere 

1. einen planbaren und verlässlichen Studienbetrieb, 

2. die weitgehende Überschneidungsfreiheit von Lehrveran-
staltungen und Prüfungen, 

3. einen plausiblen und der Prüfungsbelastung angemesse-
nen durchschnittlichen Arbeitsaufwand, wobei die Lerner-
gebnisse eines Moduls so zu bemessen sind, dass sie in der 
Regel innerhalb eines Semesters oder eines Jahres erreicht 
werden können, was in regelmäßigen Erhebungen validiert 
wird, und 

4. eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungs-
dichte und -organisation, wobei in der Regel für ein Modul 
nur eine Prüfung vorgesehen wird und Module mindestens 
einen Umfang von fünf ECTS-Leistungspunkten aufweisen 
sollen. […] 

erfüllt  

 

Eine völlige Überschneidungsfreiheit zwi-
schen dem Schulpraxissemester und Vor-
lesungen an der RWU konnte nicht jedes 
Semester gewährleistet werden (abwei-
chende Vorlesungszeiträume an der PH 
Weingarten). Überschneidungen zwi-
schen dem Schulpraxissemester und Ab-
schlussprüfungen sowie von Lehrveran-
staltungen werden i.A. umgangen, konn-
ten aber bei der Stundenplanung der be-
teiligten Hochschulen sowie des Staatli-
chen Seminars nicht immer vollständig 
ausgeschlossen werden.  

 

§ 13 Fachlich-inhaltliche Gestaltung der Studiengänge   

(1) Die Aktualität und Adäquanz der fachlichen und wissen-
schaftlichen Anforderungen ist gewährleistet. Die fachlich-
inhaltliche Gestaltung und die methodisch- didaktischen An-
sätze des Curriculums werden kontinuierlich überprüft und 

erfüllt  

 

Eine Weiterentwicklung ist u.a. in der 
neuen Berufung im Bereich Fertigungs-
technik zu sehen, die im Bereich der addi-
tiven Fertigung angesiedelt ist. 
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Fachlich-inhaltliche Kriterien für Studiengänge […] 
Kriterium Status Bemerkung 
an fachliche und didaktische Weiterentwicklungen ange-
passt. Dazu erfolgt eine systematische Berücksichtigung 
des fachlichen Diskurses auf nationaler und gegebenenfalls 
internationaler Ebene. 

 

 

(2) In Studiengängen, in denen die Bildungsvoraussetzungen 
für ein Lehramt vermittelt werden, sind Grundlage der Ak-
kreditierung sowohl die Bewertung der Bildungswissen-
schaften und Fachwissenschaften sowie deren Didaktik 
nach ländergemeinsamen und  länderspezifischen fachli-
chen Anforderungen als auch die ländergemeinsamen und 
länderspezifischen strukturellen Vorgaben für die Lehrer-
ausbildung. 

erfüllt  

 

Eine weitere Stärkung der Bildungswis-
senschaften sowie der Didaktik wird 
durch die Überarbeitung der SPO für den 
Masterstudiengang „Berufliche Bildung“ 
gewährleistet 

 

(3) Im Rahmen der Akkreditierung von Lehramtsstudiengän-
gen ist insbesondere zu prüfen, ob 

1. ein integratives Studium an Universitäten oder gleichge-
stellten Hochschulen von mindestens zwei Fachwissen-
schaften und von Bildungswissenschaften in der Bachelor-
phase sowie in der Masterphase, 

2. schulpraktische Studien bereits während des Bachelor-
studiums und 

3. eine Differenzierung des Studiums und der Abschlüsse 
nach Lehrämtern erfolgt sind. Ausnahmen beim Lehramt für 
die beruflichen Schulen sind zulässig. 

erfüllt  

 

 

§ 14 Studienerfolg   

Der Studiengang unterliegt unter Beteiligung von Studieren-
den und Absolventinnen und Absolventen einem kontinuier-
lichen Monitoring. Auf dieser Grundlage werden Maßnahmen 
zur Sicherung des Studienerfolgs abgeleitet. Diese werden 
fortlaufend überprüft und die Ergebnisse für die Weiterent-
wicklung des Studiengangs genutzt. Die Beteiligten werden 
über die Ergebnisse und die ergriffenen Maßnahmen unter 
Beachtung datenschutzrechtlicher Belange informiert. 

erfüllt  

 

Am 23.07.2019 konstituierte sich eine Ko-
ordinierungskommission unter Beteili-
gung von Bachelor- und Masterstudieren-
den. In regelmäßigen Sitzungen werden 
Maßnahmen für die Weiterentwicklung 
des Studiengangs eingeleitet. Mitglied ist 
ebenfalls ein Mitglied des Seminars für 
die Ausbildung und Fortbildung der Lehr-
kräfte. 

§ 15 Geschlechtergerechtigkeit und Nachteilsausgleich   

Die Hochschule verfügt über Konzepte zur Geschlechterge-
rechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von 
Studierenden in besonderen Lebenslagen, die auf der Ebene 
des Studiengangs umgesetzt werden. 

erfüllt  
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3.4 Empfehlungen der Gutachtergruppe 

Die Peergroup sieht für den Studiengang folgende Empfehlungen vor: 

1. Es wird empfohlen, ein praktikableres Basis-Wissen in den zwei Fächern Fahrzeugtechnik und Fer-
tigungstechnik zu vermitteln, so könnte z.B. ein Fahrzeugtechnik-Praxismodul angeboten werden, 
welches den Stand der aktuellen Fahrzeugtechnik und die Fachlektüre der Berufsschulen abbildet 
(aus Gründen des Umfangs kann dabei nur eine exemplarische Vertiefung stattfinden). 
 

2. Die Wahlfächer des Studiengangs sollten um das Fach Technisches Englisch ergänzt werden, um 
interessierten Studierenden die Möglichkeit zu geben, ihr Englisch zu verbessern und somit für den 
möglichen Einstieg in die Industrie gewappnet zu sein. 

 

3. Der Zugang zu den studiengangbezogenen Informationen, insbesondere zu den Studien-Einfüh-
rungsveranstaltungen, sollte verbessert werden, z.B. indem Einführungsveranstaltungen aufge-
zeichnet und dauerhaft angeboten werden oder im zweiten Semester wiederholt werden. 

 

4. Zerspannungstechnik und Werkzeugmaschinen sind gute Grundlagen für die Schulpraxis. Es ist zu 
prüfen, ob dieses Modul eventuell in frühere Semester vorgezogen werden kann. 
 

3.5 Auflagen der Gutachtergruppe 

Es wird folgende Auflage von Seiten der Gutachtergruppe bestimmt: 

Es muss eine gemeinsame, abgestimmte und studierendenorientierte Koordination des Studien-
gangs durch beide Hochschulen gewährleistet werden, insbesondere muss es deutlich bessere Ab-
sprachen in der Terminierung geben (gerade auch bezüglich des Schulpraxissemesters). 
 

3.6 Umgang des Studiengangs mit den Empfehlungen und Auflagen 

Die Studiengangverantwortlichen erkennen die Empfehlungen und die Auflage als begründet an und setzen 
diese um. 
 

4 Beurteilung durch den Senat 

4.1 Interne Akkreditierung des Studiengangs 

Der Senat hat sich dem Votum der Gutachtergruppe angeschlossen und den Studiengang, vorbehaltlich der 
Erfüllung der Auflage, am 06.05.2021 akkreditiert. Die Frist zur Auflagenerfüllung beträgt 12 Monate. Die Ak-
kreditierung wird für den Zeitraum von 8 Jahren ausgesprochen. Die Akkreditierungsurkunde mit dem Siegel 
des Akkreditierungsrates wird vom Prorektorat für Studium, Lehre und Qualitätsmanagement erstellt und  
vom Rektor unterzeichnet. 
 

4.2 Auflagenerfüllung 

Die Frist zur Auflagenerfüllung  endet am 05.05.2022. 


